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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (80. Novelle zum ASVG) 

Ausnahmen von der Vollversicherung Ausnahmen von der Vollversicherung 
§ 5. (1) Von der Vollversicherung nach § 4 sind - unbeschadet einer nach § 7 

oder nach § 8 eintretenden Teilversicherung - ausgenommen: 
§ 5. (1) Von der Vollversicherung nach § 4 sind - unbeschadet einer nach § 7 

oder nach § 8 eintretenden Teilversicherung - ausgenommen: 
 1. bis 11. unverändert.  1. bis 11. unverändert. 
 12. in einem befristeten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis ohne 

Pensionsanwartschaft zu einem Land (zur Gemeinde Wien) stehende 
Mitglieder von unabhängigen Verwaltungssenaten, wenn sie zum Zweck 
der Ausübung der Mitgliedschaft zum unabhhängigen Verwaltungssenat 
in einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis gegen Entfall der 
Bezüge beurlaubt sind (Karenzurlaub) und die Zeit dieses Karenzurlaubes 
für den Ruhegenuss wirksam ist; 

 12. in einem befristeten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis ohne 
Pensionsanwartschaft zu einem Land (zur Gemeinde Wien) stehende 
Mitglieder eines Landesverwaltungsgerichtes, wenn sie zum Zweck der 
Ausübung dieser Mitgliedschaft in einem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis gegen Entfall der Bezüge beurlaubt sind (Karenzurlaub) 
und die Zeit dieses Karenzurlaubes für den Ruhegenuss wirksam ist; 

 13. bis 16. unverändert.  13. bis 16. unverändert. 
(2) unverändert. (2) unverändert. 

Sachliche Abgabenfreiheit Sachliche Abgabenfreiheit 
§ 110. (1) Von der Entrichtung der bundesrechtlich geregelten öffentlichen 

Abgaben und der Bundesverwaltungsabgaben sind - unbeschadet des § 6 des 
Umsatzsteuergesetzes 1994 - befreit: 

§ 110. (1) Von der Entrichtung der bundesrechtlich geregelten öffentlichen 
Abgaben und der Bundesverwaltungsabgaben sind - unbeschadet des § 6 des 
Umsatzsteuergesetzes 1994 - befreit: 

 1. unverändert.  1. unverändert. 
 2. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, sonstige Schriften und die im 

Verfahren vor den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts, 
Verwaltungsbehörden, Einigungskommissionen, nach 
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften errichteten Kommissionen, 
Ausschüssen und Schiedsgerichten durchgeführten Amtshandlungen, 
wenn sie Rechtsverhältnisse betreffen, die begründet oder abgewickelt 
werden, 

 2. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, sonstige Schriften und die im 
Verfahren vor den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts, 
Verwaltungsgerichten, Verwaltungsbehörden, Einigungskommissionen, 
nach sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften errichteten 
Kommissionen, Ausschüssen und Schiedsgerichten durchgeführten 
Amtshandlungen, wenn sie Rechtsverhältnisse betreffen, die begründet 
oder abgewickelt werden, 

 a) und b) unverändert.  a) und b) unverändert. 
 3. und 4. unverändert.  3. und 4. unverändert. 

(2) bis (4) unverändert. (2) bis (4) unverändert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Parteistellung im Verwaltungsstrafverfahren Parteistellung im Verwaltungsstrafverfahren 

§ 111a. Die Abgabenbehörden des Bundes, deren Prüforgane Personen 
betreten haben, die entgegen § 33 Abs. 1 nicht vor Arbeitsantritt zur 
Sozialversicherung angemeldet wurden, haben in den Verwaltungsstrafverfahren 
nach § 111 Parteistellung und sind berechtigt, gegen Entscheidungen Rechtsmittel 
und Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Verzichten sie auf die 
Parteistellung, so tritt der Versicherungsträger in diese Parteistellung ein. Der 
Verzicht ist gegenüber der Bezirksverwaltungsbehörde ausdrücklich zu erklären; 
diese hat den Versicherungsträger davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Der 
Verzicht bewirkt die Unterbrechung aller in Betracht kommenden 
Verfahrensfristen. 

§ 111a. Die Abgabenbehörden des Bundes, deren Prüforgane Personen 
betreten haben, die entgegen § 33 Abs. 1 nicht vor Arbeitsantritt zur 
Sozialversicherung angemeldet wurden, haben in den Verwaltungsstrafverfahren 
nach § 111 Parteistellung und sind berechtigt, gegen Entscheidungen Beschwerde 
an das Landesverwaltungsgericht und Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu 
erheben. Verzichten sie auf die Parteistellung, so tritt der Versicherungsträger in 
diese Parteistellung ein. Der Verzicht ist gegenüber der 
Bezirksverwaltungsbehörde ausdrücklich zu erklären; diese hat den 
Versicherungsträger davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Der Verzicht 
bewirkt die Unterbrechung aller in Betracht kommenden Verfahrensfristen. 

Überweisungsbetrag und Beitragserstattung Überweisungsbetrag und Beitragserstattung 
§ 308. (1) bis (3) unverändert. § 308. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Wurde ein in einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis 

stehender Dienstnehmer gegen Entfall des Entgeltes beurlaubt und wurde mit dem 
Ende der Beurlaubung nicht gleichzeitig das pensionsversicherungsfreie 
Dienstverhältnis beendet oder ist mit dem Ende der Beurlaubung ein Übertritt oder 
eine Versetzung in den Ruhestand erfolgt, so steht hinsichtlich der Leistung eines 
Überweisungsbetrages nach Abs. 1 für die während der Beurlaubung erworbenen 
Beitragsmonate die Beendigung der Beurlaubung einer Aufnahme in ein 
pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis im Sinne des Abs. 1 gleich. Gleiches 
gilt für einen wegen Mitgliedschaft in einem unabhängigen Verwaltungssenat in 
den zeitlichen Ruhestand versetzten Richter, wenn 

(4) Wurde ein in einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis 
stehender Dienstnehmer gegen Entfall des Entgeltes beurlaubt und wurde mit dem 
Ende der Beurlaubung nicht gleichzeitig das pensionsversicherungsfreie 
Dienstverhältnis beendet oder ist mit dem Ende der Beurlaubung ein Übertritt oder 
eine Versetzung in den Ruhestand erfolgt, so steht hinsichtlich der Leistung eines 
Überweisungsbetrages nach Abs. 1 für die während der Beurlaubung erworbenen 
Beitragsmonate die Beendigung der Beurlaubung einer Aufnahme in ein 
pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis im Sinne des Abs. 1 gleich. Gleiches 
gilt für einen wegen Mitgliedschaft in einem Landesverwaltungsgericht in den 
zeitlichen Ruhestand versetzten Richter, wenn 

 1. das befristete Dienstverhältnis als Mitglied des unabhängigen 
Verwaltungssenates zu einem Land (zur Gemeinde Wien) endet, sein 
Bundesdienstverhältnis aber weiter andauert, oder 

 1. das befristete Dienstverhältnis als Mitglied des 
Landesverwaltungsgerichtes zu einem Land (zur Gemeinde Wien) endet, 
sein Bundesdienstverhältnis aber weiter andauert, oder 

 2. unverändert.  2. unverändert. 
(5) bis (8) unverändert. (5) bis (8) unverändert. 

Überweisungsbeträge Überweisungsbeträge 
§ 311. (1) Ist ein Dienstnehmer aus einem nach diesem Bundesgesetz 

pensionsversicherungsfreien oder nach früherem Recht rentenversicherungsfreien 
Dienstverhältnis ausgeschieden oder scheidet er aus einem solchen 
Dienstverhältnis aus, ohne dass aus diesem ein Anspruch auf einen laufenden 
Ruhe(Versorgungs)genuss erwachsen ist und ohne dass ein außerordentlicher 

§ 311. (1) Ist ein Dienstnehmer aus einem nach diesem Bundesgesetz 
pensionsversicherungsfreien oder nach früherem Recht rentenversicherungsfreien 
Dienstverhältnis ausgeschieden oder scheidet er aus einem solchen 
Dienstverhältnis aus, ohne dass aus diesem ein Anspruch auf einen laufenden 
Ruhe(Versorgungs)genuss erwachsen ist und ohne dass ein außerordentlicher 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ruhe(Versorgungs)genuss in der Höhe des normalmäßigen 
Ruhe(Versorgungs)genusses unwiderruflich gewährt wird, so hat der Dienstgeber, 
soweit in den nachstehenden Abs. 3 und 4 nichts anderes bestimmt wird, dem 
Pensionsversicherungsträger, der aus dem Dienstverhältnis zuletzt zuständig 
gewesen wäre, einen Überweisungsbetrag zu leisten. Dies gilt auch für den Fall, 
dass ein wegen Mitgliedschaft in einem unabhängigen Verwaltungssenat in den 
zeitlichen Ruhestand versetzter Richter, dem ein Anspruch auf einen laufenden 
Ruhegenuss erwachsen ist, gemäß § 100 Abs. 1 Z 5 des Richter- und 
Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes, BGBl. Nr. 305/1961, aus seinem 
Bundesdienstverhältnis ausscheidet. 

Ruhe(Versorgungs)genuss in der Höhe des normalmäßigen 
Ruhe(Versorgungs)genusses unwiderruflich gewährt wird, so hat der Dienstgeber, 
soweit in den nachstehenden Abs. 3 und 4 nichts anderes bestimmt wird, dem 
Pensionsversicherungsträger, der aus dem Dienstverhältnis zuletzt zuständig 
gewesen wäre, einen Überweisungsbetrag zu leisten. Dies gilt auch für den Fall, 
dass ein wegen Mitgliedschaft in einem Landesverwaltungsgericht in den 
zeitlichen Ruhestand versetzter Richter, dem ein Anspruch auf einen laufenden 
Ruhegenuss erwachsen ist, gemäß § 100 Abs. 1 Z 5 des Richter- und 
Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes, BGBl. Nr. 305/1961, aus seinem 
Bundesdienstverhältnis ausscheidet. 

(1a) bis (9) unverändert. (1a) bis (9) unverändert. 
Anwendung des AVG Anwendung des AVG 

§ 357. Auf das Verfahren der Versicherungsträger in Leistungssachen und in 
Verwaltungssachen sind die folgenden Bestimmungen des AVG anzuwenden: 

§ 357. Aufgehoben. 

 - § 6 über die Wahrnehmung der Zuständigkeit, und zwar so, dass 
§ 361 Abs. 4 dieses Bundesgesetzes unberührt bleibt, 

 

 - § 7 über die Befangenheit von Verwaltungsorganen,  
 - § 8 über Beteiligte und Parteien,  
 - § 9 über die Rechts- und Handlungsfähigkeit,  
 - die §§ 10 bis 12 über die VertreterInnen,  
 - die §§ 13 bis 17a über Anbringen, Rechtsbelehrung, 

Niederschriften, Aktenvermerke und Akteneinsicht, 
 

 - § 18 Abs. 1 bis 4 über Erledigungen,  
 - die §§ 21 und 22 über Zustellungen,  
 - die §§ 32 und 33 über Fristen,  
 - § 38 über Vorfragen,  
 - § 39a über DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen, soweit es sich 

um solche für die Gebärdensprache handelt, 
 

 - § 53b über Gebühren der nichtamtlichen DolmetscherInnen, soweit 
es sich um solche für die Gebärdensprache handelt, 

 

 - die §§ 58, 59 bis 61a und 62 Abs. 4 über den Inhalt und die Form 
der Bescheide, 

 

 - die §§ 69 und 70 über die Wiederaufnahme des Verfahrens sowie  
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 - die §§ 71 und 72 über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.  

Feststellung des Sachverhaltes Feststellung von Geburtsdaten 
§ 358. (1) Die Versicherungsträger können Parteien, sonstige Beteiligte und 

Auskunftspersonen zur Feststellung des Sachverhaltes vernehmen. Leistet die 
einzuvernehmende Person der Ladung keine Folge oder verweigert sie die 
Aussage, so kann der Versicherungsträger, wenn es sich um eine 
Verwaltungssache handelt, die für ihren Wohnort örtlich zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde, wenn es sich um eine Leistungssache handelt, das für 
ihren Wohnort örtlich zuständige Bezirksgericht um ihre Vernehmung ersuchen. 

§ 358. Für die Feststellung des Geburtsdatums der versicherten Person ist die 
erste schriftliche Angabe der versicherten Person gegenüber dem 
Versicherungsträger heranzuziehen. Von dem so ermittelten Geburtsdatum darf 
nur dann abgewichen werden, wenn 

  1. der zuständige Versicherungsträger feststellt, dass ein offensichtlicher 
Schreibfehler vorliegt oder 

  2. sich aus einer Urkunde, deren Original vor dem Zeitpunkt der ersten 
Angabe der versicherten Person gegenüber dem Versicherungsträger 
ausgestellt worden ist, ein anderes Geburtsdatum ergibt. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde beziehungsweise das Bezirksgericht hat 
einem Ersuchen nach Abs. 1 zu entsprechen; sie haben hiebei die sonst für sie 
geltenden Verfahrensvorschriften anzuwenden. 

 

(3) Für die Feststellung des Geburtsdatums des (der) Versicherten ist die erste 
schriftliche Angabe des (der) Versicherten gegenüber dem Versicherungsträger 
heranzuziehen. Von dem so ermittelten Geburtsdatum darf nur abgewichen 
werden, wenn der zuständige Versicherungsträger feststellt, 

 

 1. dass ein offensichtlicher Schreibfehler vorliegt oder  
 2. sich aus einer Urkunde, deren Original vor dem Zeitpunkt der ersten 

Angabe des (der) Versicherten gegenüber dem Versicherungsträger 
ausgestellt worden ist, ein anderes Geburtsdatum ergibt. 

 

Kosten des Verfahrens Kosten des Verfahrens 
§ 359. (1) bis (4) unverändert. § 359. (1) bis (4) unverändert. 
(5) Lehnt der Versicherungsträger den Kostenersatz gemäß Abs. 2 ganz oder 

zum Teil ab, so hat er die Ablehnung auf Antrag bescheidmäßig auszusprechen. 
Ein Kostenersatz gemäß Abs. 4 ist auf jeden Fall bescheidmäßig aufzuerlegen. 
Gegen Bescheide über Kostenersatz im Verfahren in Verwaltungssachen ist das 
gegen Bescheide der Versicherungsträger in Verwaltungssachen vorgesehene 
Rechtsmittel zulässig. 

(5) Lehnt der Versicherungsträger den Kostenersatz gemäß Abs. 2 ganz oder 
zum Teil ab, so hat er die Ablehnung auf Antrag bescheidmäßig auszusprechen. 
Ein Kostenersatz gemäß Abs. 4 ist auf jeden Fall bescheidmäßig aufzuerlegen. 
Gegen Bescheide über Kostenersatz im Verfahren in Verwaltungssachen ist 
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof zulässig. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Auskünfte an die unabhängigen Verwaltungssenate Auskünfte an Verwaltungsgerichte 

§ 360a. Die Versicherungsträger und der Hauptverband haben den 
unabhängigen Verwaltungssenaten in den Ländern auf deren Ersuchen Auskünfte 
über verfahrenserhebliche Umstände zu erteilen; die Ersuchen und die Auskünfte 
haben möglichst automationsunterstützt zu erfolgen (§ 31 Abs. 4 Z 3 lit. b). Im 
Ersuchen ist der genaue Auskunftszweck samt Aktenzahl anzugeben; dieser ist 
vom jeweiligen Versicherungsträger (vom Hauptverband) zu vermerken. 
Vorschriften, die für bestimmte Verfahren Besonderes anordnen, bleiben 
unberührt. 

§ 360a. Die Versicherungsträger und der Hauptverband haben dem 
Bundesverwaltungsgericht und den Verwaltungsgerichten der Länder auf 
Ersuchen Auskünfte über verfahrenserhebliche Umstände zu erteilen; die 
Ersuchen und die Auskünfte haben möglichst automationsunterstützt zu erfolgen 
(§ 31 Abs. 4 Z 3 lit. b). Im Ersuchen ist der genaue Auskunftszweck samt 
Aktenzahl anzugeben; dieser ist vom jeweiligen Versicherungsträger (vom 
Hauptverband) zu vermerken. Vorschriften, die für bestimmte Verfahren 
Besonderes anordnen, bleiben unberührt. 

 Anwendung des AVG 
 § 360b. (1) Auf das Verfahren der Versicherungsträger in Leistungssachen 

sind folgende Bestimmungen des AVG nicht anzuwenden: 
  - die §§ 1 bis 5 über die Zuständigkeit, 

  - § 18 Abs. 5 über Bescheiderledigungen, 

  - die §§ 19 und 20 über Ladungen, 

  - die §§ 34 bis 36 über Ordnungs- und Mutwillensstrafen, 

  - § 36a über Angehörige, 

  - die §§ 37, 38a, 39 und 40 bis 44g über Zweck und Gang des 
Ermittlungsverfahrens, 

  - die §§ 45 bis 53a sowie 54 und 55 über Beweise, 

  - die §§ 56 und 57 über die Erlassung von Bescheiden, 

  - die § 58a und 62 Abs. 1 bis 3 über Inhalt und Form der Bescheide, 

  - die §§ 63 bis 68 über den Rechtsschutz, 

  - § 73 über die Entscheidungspflicht und 

  - die §§ 74 bis 79 über die Kosten. 

 (2) § 6 AVG über die Wahrnehmung der Zuständigkeit ist so anzuwenden, 
dass § 361 Abs. 4 dieses Bundesgesetzes unberührt bleibt. 

 Feststellung des Sachverhaltes 
 § 362a. (1) Die Versicherungsträger können Parteien, sonstige Beteiligte und 

Auskunftspersonen zur Feststellung des Sachverhaltes vernehmen. Leistet die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
einzuvernehmende Person der Ladung keine Folge oder verweigert sie die 
Aussage, so kann der Versicherungsträger das für ihren Wohnort örtlich 
zuständige Bezirksgericht um ihre Vernehmung ersuchen. 

 (2) Die Bezirksgerichte haben einem Ersuchen nach Abs. 1 zu entsprechen; 
sie haben dabei die sonst für sie geltenden Verfahrensvorschriften anzuwenden. 

ABSCHNITT III ABSCHNITT III 

Verfahren in Verwaltungssachen Verfahren in Verwaltungssachen 
1. UNTERABSCHNITT Aufgehoben 

Verfahren vor den Versicherungsträgern Aufgehoben 

Bescheide der Versicherungsträger in Verwaltungssachen Bescheide der Versicherungsträger in Verwaltungssachen 
§ 410. (1) unverändert. § 410. (1) unverändert. 
(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 7 ist über den Antrag des Versicherten (des 

Dienstgebers) ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach 
Einlangen des Antrages, der Bescheid zu erlassen. Wird der Partei innerhalb dieser 
Frist der Bescheid nicht zugestellt, so geht auf ihr schriftliches Verlangen die 
Zuständigkeit zur Entscheidung an den Landeshauptmann über. Ein solches 
Verlangen ist unmittelbar beim Landeshauptmann einzubringen. Das Verlangen ist 
abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht ausschließlich auf ein Verschulden des 
Versicherungsträgers zurückzuführen ist. 

(2) Aufgehoben. 

Wirkung der Bescheide der Krankenversicherungsträger in anderen 
Versicherungen 

Wirkung der Bescheide der Krankenversicherungsträger in anderen 
Versicherungen 

§ 411. Hat der Träger der Krankenversicherung einen Bescheid in einer 
Angelegenheit erlassen, welche die Unfall-, Pensions- oder 
Arbeitslosenversicherung betrifft, so hat der Träger der beteiligten Versicherung 
beziehungsweise die Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice im Verfahren 
vor den Verwaltungsbehörden über diese Bescheide Parteistellung. 

§ 411. Hat der Träger der Krankenversicherung einen Bescheid in einer 
Angelegenheit erlassen, welche die Unfall-, Pensions- oder 
Arbeitslosenversicherung betrifft, so hat der Träger der beteiligten Versicherung 
beziehungsweise die Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice im Verfahren 
vor dem Bundesverwaltungsgericht oder den Verwaltungsbehörden über diese 
Bescheide Parteistellung. 

Einspruch gegen Bescheide der Versicherungsträger Entscheidungen über die Versicherungs(Leistungs)zugehörigkeit 
und -zuständigkeit 

§ 412. (1) Bescheide der Versicherungsträger in Verwaltungssachen können 
binnen einem Monat nach der Zustellung durch Einspruch an den zuständigen 

§ 412. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
entscheidet über die Versicherungszugehörigkeit oder Versicherungszuständigkeit, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Landeshauptmann angefochten werden. Der Einspruch hat den Bescheid zu 
bezeichnen, gegen den er sich richtet, und einen begründeten Entscheidungsantrag 
zu enthalten. Der Einspruch ist beim Versicherungsträger, der den Bescheid 
erlassen hat, einzubringen. Ein beim Landeshauptmann eingebrachter Einspruch 
gilt als beim Versicherungsträger eingebracht und ist an diesen unverzüglich 
weiterzuleiten. 

in der Pensionsversicherung auch über die Leistungszugehörigkeit oder 
Leistungszuständigkeit, auf Antrag eines beteiligten Versicherungsträgers, einer 
anderen Partei oder eines Gerichtes, wenn Zweifel oder Streit darüber bestehen, 
welcher Versicherung eine Person versicherungs- oder leistungszugehörig ist oder 
welcher Versicherungsträger für sie versicherungs- oder leistungszuständig ist. 

(2) Der Versicherungsträger kann auf Grund des Einspruches und allfälliger 
weiterer Ermittlungen binnen zwei Monaten nach Einbringung (Einlangen) des 
Einspruches den Bescheid im Sinne des Einspruchsbegehrens abändern, ergänzen 
oder aufheben (Einspruchsvorentscheidung). 

(2) Die rechtskräftige Entscheidung über die Versicherungszuständigkeit 
wirkt in der Krankenversicherung nur für künftig fällige Beitragsleistungen und 
künftig eintretende Versicherungsfälle. 

(3) Binnen zwei Wochen nach Zustellung der Einspruchsvorentscheidung 
kann beim Versicherungsträger der Antrag gestellt werden, dass der Einspruch 
dem Landeshauptmann zur Entscheidung vorgelegt werden möge (Vorlageantrag). 
In der Einspruchsvorentscheidung ist auf die Möglichkeit eines solchen 
Vorlageantrages hinzuweisen. Mit dem Einlangen eines rechtzeitig eingebrachten 
Vorlageantrages tritt die Einspruchsvorentscheidung außer Kraft. Die Parteien sind 
über das Außerkrafttreten der Einspruchsvorentscheidung zu verständigen. 

(3) Im Verfahren über Leistungssachen darf über die Fragen der 
Versicherungs(Leistungs)zugehörigkeit oder 
Versicherungs(Leistungs)zuständigkeit nicht als Vorfragen entschieden werden. 
Der Versicherungsträger oder das Gericht hat vielmehr die Einleitung des 
Verfahrens beim Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
anzuregen und das eigene Verfahren bis zur Rechtskraft der Entscheidung 
auszusetzen (zu unterbrechen). Einem Rekurs gegen den Unterbrechungsbeschluss 
kann aufschiebende Wirkung nicht zuerkannt werden. 

(4) Ergeht keine Einspruchsvorentscheidung, hat der Versicherungsträger den 
Einspruch ungesäumt, längstens jedoch binnen zwei Monaten nach Einbringung 
des Einspruchs, unter Anschluss der Akten und seiner Stellungnahme dem 
Landeshauptmann vorzulegen. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 hat der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz die vorläufige Durchführung und, wenn ein gerichtliches 
Verfahren nicht anhängig ist, die Erbringung der in Betracht kommenden 
Leistungen bis zur Rechtskraft der Entscheidung einem Versicherungsträger nach 
freiem Ermessen zu übertragen. Der mit der vorläufigen Durchführung der 
Versicherung betraute Versicherungsträger hat darauf Bedacht zu nehmen, dass 
das Ausmaß der ihm zur Erbringung übertragenen vorläufigen Leistung die 
voraussichtliche endgültige Leistung nicht übersteigt. Ist ein gerichtliches 
Verfahren anhängig, so ist, nach der Übertragung der Durchführung der 
Versicherung an einen Versicherungsträger durch den Bundesminister für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz, auch dieser Versicherungsträger Beklagter und 
ihm gegenüber § 74 Abs. 2 ASGG sinngemäß anzuwenden. Die vorläufigen 
Beiträge und Leistungen sind auf die endgültigen Beiträge und Leistungen 
anzurechnen. Die beteiligten Versicherungsträger haben binnen drei Monaten 
nach Rechtskraft der Entscheidung über den Zuständigkeits- oder 
Zugehörigkeitsstreit miteinander abzurechnen. 

(5) Tritt eine Einspruchsvorentscheidung auf Grund eines rechtzeitig (5) Die Abs. 1 bis 4 gelten entsprechend auch im Verhältnis zu den 
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eingebrachten Vorlageantrages außer Kraft, hat der Versicherungsträger den 
Vorlageantrag ungesäumt, längstens jedoch binnen zwei Wochen, unter Anschluss 
der Akten und seiner Stellungnahme dem Landeshauptmann vorzulegen. 

Sonderversicherungen (§ 2 Abs. 2). 

(6) Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung; der Landeshauptmann 
kann jedoch dem Einspruch auf Antrag aufschiebende Wirkung dann zuerkennen, 
wenn 

(6) In Fällen des Abs. 1, die Angelegenheiten der Kranken- und 
Unfallversicherung berühren, hat der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz vor der Entscheidung das Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit herzustellen. 

 1. der Einspruch nach Lage des Falles erfolgversprechend erscheint oder  
 2. das Verhalten des Einspruchswerbers nicht auf eine Gefährdung der 

Einbringlichkeit von Sozialversicherungsbeiträgen gerichtet ist. 
 

§ 413 Abs. 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Landeshauptmann die 
vorläufige Durchführung und die Erbringung der in Betracht kommenden 
Leistungen bis zur Rechtskraft der Entscheidung dem Versicherungsträger, der den 
Bescheid erlassen hat, zu übertragen hat. Der Antrag auf Zuerkennung der 
aufschiebenden Wirkung des Einspruches ist innerhalb der für die Einbringung des 
Einspruches vorgesehenen Frist (Abs. 1) beim Versicherungsträger zu stellen. Der 
Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung des Einspruches gilt 
gleichzeitig als Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung bei 
Einbringung eines Vorlageantrages; dies gilt auch dann, wenn der Vorlageantrag 
nicht vom Einspruchswerber, sondern von einer anderen Partei gestellt wird. 

 

2. UNTERABSCHNITT Aufgehoben. 

Verfahren vor den Verwaltungsbehörden Aufgehoben. 

Sachliche Zuständigkeit des Landeshauptmannes Entscheidungen über Streitigkeiten zwischen Versicherungsträgern (und dem 
Hauptverband) 

§ 413. (1) Der Landeshauptmann entscheidet § 413. (1) Über Streitigkeiten zwischen Versicherungsträgern in 
Verwaltungssachen, ausgenommen Streitigkeiten nach § 412 Abs. 1, sowie 
Streitigkeiten zwischen dem Hauptverband und den Versicherungsträgern 
entscheidet der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 
soweit es sich jedoch um Angelegenheiten der Kranken- und Unfallversicherung 
handelt, der Bundesminister für Gesundheit. 

 1. über die bei ihm eingebrachten Einsprüche und Vorlageanträge,  
 2. unter Ausschluss eines Bescheidrechtes der beteiligten 

Versicherungsträger über die Versicherungszugehörigkeit oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Versicherungszuständigkeit, in der Pensionsversicherung auch über die 
Leistungszugehörigkeit oder Leistungszuständigkeit auf Antrag eines 
beteiligten Versicherungsträgers, einer anderen Partei oder eines Gerichts, 
wenn Zweifel oder Streit darüber bestehen, welcher Versicherung eine 
Person versicherungs- oder leistungszugehörig ist oder welcher 
Versicherungsträger für sie versicherungs- oder leistungszuständig ist. 

(2) In dem Verfahren nach Abs. 1 Z 1 hat der Versicherungsträger, gegen 
dessen Bescheid sich der Einspruch richtet, Parteistellung. 

(2) In Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich beider Bundesminister 
fallen, entscheidet der Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit. 

(3) Die rechtskräftige Entscheidung nach Abs. 1 Z 2 über die 
Versicherungszuständigkeit wirkt in der Krankenversicherung nur für künftig 
fällige Beitragsleistungen und künftig eintretende Versicherungsfälle. 

(3) Durch die Einleitung eines Verfahrens nach Abs. 1 zur Entscheidung über 
Zahlungsverpflichtungen werden diese Verpflichtungen nicht gehemmt. 

(4) Im Verfahren über Leistungssachen darf über die im Abs. 1 Z 2 
bezeichneten Fragen als Vorfrage nicht entschieden werden. Der 
Versicherungsträger oder das Gericht haben vielmehr die Einleitung des 
Verfahrens beim Landeshauptmann anzuregen und das eigene Verfahren bis zur 
Rechtskraft der Entscheidung nach Abs. 1 Z 2 auszusetzen (zu unterbrechen). 
Einem Rekurs gegen den Unterbrechungsbeschluss kann aufschiebende Wirkung 
nicht zuerkannt werden. 

 

(5) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 hat der Landeshauptmann die vorläufige 
Durchführung und, wenn ein gerichtliches Verfahren nicht anhängig ist, die 
Erbringung der in Betracht kommenden Leistungen bis zur Rechtskraft der 
Entscheidung nach Abs. 1 Z 2 einem Versicherungsträger nach freiem Ermessen 
zu übertragen. Der mit der vorläufigen Durchführung der Versicherung betraute 
Versicherungsträger hat darauf Bedacht zu nehmen, dass das Ausmaß der ihm zur 
Erbringung übertragenen vorläufigen Leistung die voraussichtliche endgültige 
Leistung nicht übersteigt. Ist ein gerichtliches Verfahren anhängig, so ist, nach der 
Übertragung der Durchführung der Versicherung an einen Versicherungsträger 
durch den Landeshauptmann, auch dieser Versicherungsträger Beklagter und ihm 
gegenüber der § 74 Abs. 2 des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes sinngemäß 
anzuwenden. Die vorläufigen Beiträge und Leistungen sind auf die endgültigen 
Beiträge und Leistungen anzurechnen. Die beteiligten Versicherungsträger haben 
binnen drei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung über den Zuständigkeits- 
oder Zugehörigkeitsstreit miteinander abzurechnen. 

 

(6) Die Bestimmungen des Abs. 1 Z 2 und der Abs. 3 bis 5 gelten  
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entsprechend auch im Verhältnis zu den Sonderversicherungen (§ 2 Abs. 2). 

Örtliche Zuständigkeit des Landeshauptmannes Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht 
§ 414. Die örtliche Zuständigkeit des Landeshauptmannes richtet sich nach 

dem für die Versicherung maßgebenden Beschäftigungsort, bei selbständig 
Erwerbstätigen nach dem Standort des Betriebes, bei dem Fehlen eines solchen 
nach dem im Inland gelegenen Wohnsitz (Sitz) der einschreitenden Partei, wenn 
auch dieser mangelt, nach dem Sitz der belangten Partei; ist belangte Partei ein 
Versicherungsträger, bei dem Landesstellen (Landesgeschäftsstellen) eingerichtet 
sind, so ist der Standort der Landesstelle (Landesgeschäftsstelle) maßgebend. 

§ 414. Gegen Bescheide der Versicherungsträger oder des Bundesministers 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz oder des Bundesministers für 
Gesundheit in Verwaltungssachen und wegen Verletzung ihrer (seiner) 
Entscheidungspflicht in Verwaltungssachen kann Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. 

Rechtszug an das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz 

Revision 

§ 415. (1) Die Berufung ist in Angelegenheiten der Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung an das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zu richten und steht in den Fällen des § 413 Abs. 1 Z 2 
allgemein, in den Fällen des § 413 Abs. 1 Z 1 jedoch nur zu, wenn über die 
Versicherungspflicht, ausgenommen in den Fällen des § 11 Abs. 2 erster Satz, oder 
die Berechtigung zur Weiter- oder Selbstversicherung entschieden worden ist. 
Soweit die Geschäftsfälle Angelegenheiten der Kranken- und Unfallversicherung 
berühren, hat der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
regelmäßig dem Bundesminister für Gesundheit hierüber zu berichten. 

§ 415. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz kann 
gegen Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes über die 
Versicherungspflicht, ausgenommen in den Fällen des § 11 Abs. 2 erster Satz, 
oder über die Berechtigung zur Weiter- oder Selbstversicherung beim 
Verwaltungsgerichtshof wegen Rechtswidrigkeit Revision erheben. Handelt es 
sich dabei um eine Angelegenheit der Kranken- oder Unfallversicherung, so steht 
das Revisionsrecht in diesen Fällen dem Bundesminister für Gesundheit zu. In 
Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich beider Bundesminister fallen, hat 
der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz vor der 
Revisionserhebung das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit 
herzustellen. 

(2) Der Versicherungsträger, der den Bescheid in erster Instanz erlassen hat, 
hat die Berufung beim Landeshauptmann einzubringen. 

 

(2a) Im Fall der Säumnis bei der Bescheiderlassung in sämtlichen 
Verwaltungssachen ist das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz 

 

 1. sachlich in Betracht kommende Oberbehörde nach § 73 Abs. 2 AVG, 
wenn der Landeshauptmann säumig ist; 

 

 2. zweite Instanz nach Art. 103 Abs. 4 zweiter Halbsatz B-VG, wenn der 
Versicherungsträger säumig ist. 

 

(3) Gegen Entscheidungen des Bundesministers für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz über Berufungen nach Abs. 1 und in den Fällen des Abs. 2a 
steht dem Bundesminister für Gesundheit das Recht zu, Beschwerde beim 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 

Sonstige Entscheidungsbefugnisse Nichtigerklärung von Bescheiden 
§ 416. Streitigkeiten zwischen Versicherungsträgern in Verwaltungssachen, 

die nicht die Versicherungs(Leistungs)zugehörigkeit oder 
Versicherungs(Leistungs)zuständigkeit betreffen, und Streitigkeiten zwischen dem 
Hauptverband und den Versicherungsträgern entscheidet unter Ausschluss eines 
Bescheidrechtes der beteiligten Versicherungsträger der Bundesminister für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, soweit es sich jedoch um 
Angelegenheiten der Kranken- und Unfallversicherung handelt, der 
Bundesminister für Gesundheit. In Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich 
beider Bundesminister fallen, entscheidet der Bundesminister für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Gesundheit. Durch die Einleitung eines Verfahrens zur Entscheidung über 
Zahlungsverpflichtungen betreffende Streitigkeiten werden diese 
Zahlungsverpflichtungen nicht gehemmt. 

§ 416. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
kann Bescheide der Versicherungsträger in Verwaltungssachen, die den 
Bestimmungen über die Versicherungspflicht, über die Berechtigung zur Weiter- 
und Selbstversicherung, über die Versicherungs(Leistungs)zugehörigkeit oder die 
Versicherungs(Leistungs)zuständigkeit widersprechen, im Sinne des § 68 Abs. 4 
Z 4 AVG als nichtig erklären und diesfalls in der Sache selbst entscheiden. 
Handelt es sich dabei um eine Angelegenheit der Kranken- oder 
Unfallversicherung, so steht dieses Recht dem Bundesminister für Gesundheit zu. 
In Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich beider Bundesminister fallen, hat 
der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz vor der 
Nichtigerklärung und der Entscheidung in der Sache selbst das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Gesundheit herzustellen. 

 (2) Bei Nichtigerklärung findet keine Nachzahlung und kein Rückersatz von 
Versicherungsbeiträgen oder Versicherungsleistungen statt. Zeiten, für die bis zur 
Zustellung des Bescheides über die Nichtigerklärung Beiträge zur 
Pensionsversicherung geleistet worden sind, gelten als Beitragszeiten dieser 
Versicherung. 

Nichtigerklärung von Bescheiden Nichtigerklärung von Bescheiden 
§ 417. (1) Bescheide der Versicherungsträger in Verwaltungssachen und der 

Landeshauptmänner, die den gesetzlichen Bestimmungen über die 
Versicherungspflicht, über die Berechtigung zur Weiter- und Selbstversicherung, 
über die Versicherungs(Leistungs)zugehörigkeit oder die 
Versicherungs(Leistungs)zuständigkeit widersprechen, können im Sinne des § 68 
Abs. 4 lit. d AVG, als nichtig erklärt werden. 

§ 417. Aufgehoben. 

(2) Zur Wahrnehmung der Nichtigkeit der Bescheide der Versicherungsträger 
ist die unmittelbare Aufsichtsbehörde berufen. 

 

(3) Die zur Wahrnehmung der Nichtigkeit berufene Behörde kann im Falle 
der Nichtigkeit in der Sache selbst entscheiden. 

 

(4) Im Falle der Nichtigerklärung findet keine Nachzahlung und kein 
Rückersatz von Versicherungsbeiträgen oder Versicherungsleistungen statt. 
Zeiten, für die bis zur Zustellung des Bescheides über die Nichtigerklärung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beiträge zur Pensionsversicherung geleistet worden sind, gelten als Beitragszeiten 
dieser Versicherung. 
Zurückverweisung durch den Landeshauptmann und das Bundesministerium 

für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
Zurückverweisung durch den Landeshauptmann und das 

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
§ 417a. Ist der dem Landeshauptmann bzw. dem Bundesministerium für 

Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz vorliegende entscheidungsrelevante 
Sachverhalt mangelhaft erhoben und sind aus diesem Grund umfangreiche 
Ermittlungen notwendig oder ist die Begründung des angefochtenen Bescheides in 
wesentlichen Punkten unvollständig, so kann der Landeshauptmann bzw. das 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz den 
angefochtenen Bescheid beheben und die Angelegenheit zur Ergänzung der 
Ermittlungen oder der Begründung und zur Erlassung eines neuen Bescheides an 
den Versicherungsträger oder den Landeshauptmann zurückverweisen. 

§ 417a. Aufgehoben. 

 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht 
 § 452a. Gegen Bescheide der Aufsichtsbehörde und wegen Verletzung ihrer 

Entscheidungspflicht kann Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben 
werden. 

 Vollziehung in unmittelbarer Bundesverwaltung 
 § 545a. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und 

der Bundesminister für Gesundheit besorgen die Aufgaben nach den §§ 412, 414 
und 452a in unmittelbarer Bundesverwaltung. 

 Schlussbestimmung zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2013 
(80. Novelle) 

 § 673. (1) Die §§ 5 Abs. 1 Z 12, 110 Abs. 1 Z 2, 111a, 308 Abs. 4, 311 
Abs. 1, 358 samt Überschrift, 359 Abs. 5, 360a Überschrift und erster Satz, 360b 
samt Überschrift, 362a samt Überschrift, 411, 412 samt Überschrift, 413 samt 
Überschrift, 414 samt Überschrift, 415 samt Überschrift, 416 samt Überschrift, 
452a samt Überschrift und 545a samt Überschrift in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

 (2) Die Untergliederung des Abschnittes III des Siebenten Teiles samt 
Überschriften sowie die §§ 357, 410 Abs. 2, 417 und 417a treten mit Ablauf des 
31. Dezember 2013 außer Kraft. 
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Artikel 2 
Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Sachliche Abgabenfreiheit Sachliche Abgabenfreiheit 
§ 46. (1) Von der Entrichtung der bundesrechtlich geregelten öffentlichen 

Abgaben und der Bundesverwaltungsabgaben sind - unbeschadet des § 6 des 
Umsatzsteuergesetzes 1994 - befreit: 

§ 46. (1) Von der Entrichtung der bundesrechtlich geregelten öffentlichen 
Abgaben und der Bundesverwaltungsabgaben sind - unbeschadet des § 6 des 
Umsatzsteuergesetzes 1994 - befreit: 

 1. unverändert.  1. unverändert. 
 2. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, sonstige Schriften und die im 

Verfahren vor den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts, 
Verwaltungsbehörden, Einigungskommissionen, nach 
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften errichteten Kommissionen, 
Ausschüssen und Schiedsgerichten durchgeführten Amtshandlungen, 
wenn sie Rechtsverhältnisse betreffen, die begründet oder abgewickelt 
werden 

 2. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, sonstige Schriften und die im 
Verfahren vor den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts, 
Verwaltungsgerichten, Verwaltungsbehörden, Einigungskommissionen, 
nach sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften errichteten 
Kommissionen, Ausschüssen und Schiedsgerichten durchgeführten 
Amtshandlungen, wenn sie Rechtsverhältnisse betreffen, die begründet 
oder abgewickelt werden 

 a) und b) unverändert.  a) und b) unverändert. 
 3. und 4. unverändert.  3. und 4. unverändert. 

(2) bis (4) unverändert. (2) bis (4) unverändert. 
 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht 
 § 224a. Gegen Bescheide der Aufsichtsbehörde und wegen Verletzung ihrer 

Entscheidungspflicht kann Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben 
werden. 

 Vollziehung in unmittelbarer Bundesverwaltung 
 § 254a. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und 

der Bundesminister für Gesundheit besorgen die Aufgaben nach den §§ 412 und 
414 ASVG in Verbindung mit § 194 dieses Bundesgesetzes sowie § 224a in 
unmittelbarer Bundesverwaltung. 

 Schlussbestimmung zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2013 
 § 349. Die §§ 46 Abs. 1 Z 2, 224a samt Überschrift und 254a samt 

Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2013 treten mit 
1. Jänner 2014 in Kraft. 
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Artikel 3 
Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Sachliche Abgabenfreiheit Sachliche Abgabenfreiheit 
§ 44. (1) Von der Entrichtung der bundesrechtlich geregelten öffentlichen 

Abgaben und der Bundesverwaltungsabgaben sind - unbeschadet des § 6 des 
Umsatzsteuergesetzes 1994 - befreit: 

§ 44. (1) Von der Entrichtung der bundesrechtlich geregelten öffentlichen 
Abgaben und der Bundesverwaltungsabgaben sind - unbeschadet des § 6 des 
Umsatzsteuergesetzes 1994 - befreit: 

 1. unverändert.  1. unverändert. 
 2. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, sonstige Schriften und die im 

Verfahren vor den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts, 
Verwaltungsbehörden, Einigungskommissionen, nach 
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften errichteten Kommissionen, 
Ausschüssen und Schiedsgerichten durchgeführten Amtshandlungen, 
wenn sie Rechtsverhältnisse betreffen, die begründet oder abgewickelt 
werden 

 2. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, sonstige Schriften und die im 
Verfahren vor den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts, 
Verwaltungsgerichten, Verwaltungsbehörden, Einigungskommissionen, 
nach sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften errichteten 
Kommissionen, Ausschüssen und Schiedsgerichten durchgeführten 
Amtshandlungen, wenn sie Rechtsverhältnisse betreffen, die begründet 
oder abgewickelt werden 

 a) und b) unverändert.  a) und b) unverändert. 
 3. und 4. unverändert.  3. und 4. unverändert. 

(2) bis (4) unverändert. (2) bis (4) unverändert. 
 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht 
 § 212a. Gegen Bescheide der Aufsichtsbehörde und wegen Verletzung ihrer 

Entscheidungspflicht kann Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben 
werden. 

 Vollziehung in unmittelbarer Bundesverwaltung 
 § 241a. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und 

der Bundesminister für Gesundheit besorgen die Aufgaben nach den §§ 412 und 
414 ASVG in Verbindung mit § 182 dieses Bundesgesetzes sowie § 212a in 
unmittelbarer Bundesverwaltung. 

 Schlussbestimmung zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2013 
 § 341. Die §§ 44 Abs. 1 Z 2, 212a samt Überschrift und 241a samt 

Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2013 treten mit 
1. Jänner 2014 in Kraft. 
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Artikel 4 
Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes 

 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht 
 § 157a. Gegen Bescheide der Aufsichtsbehörde und wegen Verletzung ihrer 

Entscheidungspflicht kann Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben 
werden. 

 Vollziehung in unmittelbarer Bundesverwaltung 
 § 171a. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und 

der Bundesminister für Gesundheit besorgen die Aufgaben nach den §§ 412 und 
414 ASVG in Verbindung mit § 129 dieses Bundesgesetzes sowie § 157a in 
unmittelbarer Bundesverwaltung. 

 Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2013 
 § 233. Die §§ 157a samt Überschrift und 171a samt Überschrift in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in 
Kraft. 

Artikel 5 
Änderung des Notarversicherungsgesetzes (14. Novelle zum NVG 1972) 

 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht 
 § 84a. Gegen Bescheide der Aufsichtsbehörde und wegen Verletzung ihrer 

Entscheidungspflicht kann Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben 
werden. 

 Vollziehung in unmittelbarer Bundesverwaltung 
 § 100a. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

besorgt die Aufgaben nach den §§ 412 und 414 ASVG in Verbindung mit § 65 
dieses Bundesgesetzes sowie § 84a in unmittelbarer Bundesverwaltung. 

 Schlussbestimmung zu Art. 5 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2013 
 § 118. Die §§ 84a samt Überschrift und 100a samt Überschrift in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 6 
Änderung des Nachtschwerarbeitsgesetzes 

Artikel XII Artikel XII 
Verfahren Verfahren 

(1) unverändert. (1) unverändert. 
(2) Die Bestimmungen des Siebenten Teiles des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes über das Verfahren sind auf die Verwaltungssachen 
im Sinne des Abs. 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass gegen den Bescheid des 
Versicherungsträgers die Berufung an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz zusteht. Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung; der 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz kann der Berufung 
auf Antrag aufschiebende Wirkung zuerkennen, wenn durch die vorzeitige 
Vollstreckung ein nicht wieder gutzumachender Schaden einträte und nicht 
öffentliche Interessen die sofortige Vollstreckung gebieten. Der Antrag auf 
Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung ist innerhalb der für die Einbringung 
der Berufung vorgesehenen Frist beim Versicherungsträger zu stellen. 

(2) Auf das Verfahren in Verwaltungssachen im Sinne des Abs. 1 sind die 
Bestimmungen des Siebenten Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
anzuwenden. 

(3) Im Verfahren über Leistungssachen darf über das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Art. VII Abs. 2 oder 4, einer Verordnung nach Art. VII 
Abs. 3 oder eines Kollektivvertrages gemäß Art. VII Abs. 6 als Vorfrage nicht 
entschieden werden. Der Versicherungsträger oder der nach dem Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetz zuständige Gerichtshof hat vielmehr die Einleitung des 
Verfahrens beim zuständigen Krankenversicherungsträger zu beantragen und das 
eigene Verfahren bis zur Rechtskraft der Entscheidung im Verwaltungsverfahren 
auszusetzen (zu unterbrechen). 

(3) Im Verfahren über Leistungssachen darf über das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Art. VII Abs. 2 oder 4, einer Verordnung nach Art. VII 
Abs. 3 oder eines Kollektivvertrages gemäß Art. VII Abs. 6 als Vorfrage nicht 
entschieden werden. Der Versicherungsträger oder der nach dem Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetz zuständige Gerichtshof hat vielmehr die Einleitung des 
Verfahrens beim zuständigen Krankenversicherungsträger zu beantragen und das 
eigene Verfahren bis zur Rechtskraft der Entscheidung auszusetzen (zu 
unterbrechen). 

Artikel XIV Artikel XIV 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

(1) bis (8) unverändert. (1) bis (8) unverändert. 
 (9) Art. XII Abs. 2 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xx/2013 tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 
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